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i.  wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Ausführnngsbestimmungen zuwiver¬
handelt.

Amtlicher Teil.

Krieg- Ministerium.

Bekanntmachung
(Nr. M. 1./9. 16. K. R. 2t.),

betreffend Beschlagnahme und Bestandsmeldung
von Platin.

Vom 1. September 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums zur Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhand-
lung gegen die Beschlagnahme nach, 8 6 der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 645) und 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
8 5 der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
L Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 3. Stptcmber 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 549) und 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
G. 684) bestraft wird .*) Auch kann die Schließung des
Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 663) angeordnet werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt vdei wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenen Lagerbüchcr einzurichten oder zu füh¬
ren unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga-
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Inkrafttreten Ser Bekanntmachung«
Die Bekanntmachung tritt am 1. September 1916 mit¬

tags 12 Uhr in .Kraft und umfaßt auch diejenigen natür¬
lichen und juristischen Personen , deren Vorräte durch schrift¬
liche Einzelverfügung der Unterzeichneten Behörde beschlag¬
nahmt worden sind.

Die Einzelverfügungen treten mit dem Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung außer Kraft und werden durch diese
ersetzt.

8 2.
Bon Ser Bekanntmachung betroffene Stoffe und

Gegenstäuve.
Von den Anordnungen dieser Bekanntmachung werden

betroffen sämtliche Mengen der nachstehend bezeichnet« :
Klassen:

ix .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand betseite-

schafst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwrrbs-
geschäst über ihn abschlietzt;

Klasse 51: Platin (auch Platinschwamm und Platin¬
asbest), unverarbeitet,  auch als Alt¬
material und Ab fall jeder Art , mit einen:
Reiugehalt an Platin von mindestens 98 v. H.

r des Gesamtgewichts.



Sftaffe 52 : qsintin  fit Legierungen *) , unverarbeitet,
auch als Altmaterial und Abfall jeder Art

Klaffe SS : Platin , vor - und fertkggcarbeitct in
in Form von beweglichen und ortsfesten
Blechen , Drähten , Röhren , Tiegeln , Schalen,
Kesseln , Folien , Laboratoriums - und Fabrik-
Kesseln , Folien , Laboratoriums - und Fabrika¬
tionsgeräten mit einem Reingehalt an Platin
von mindestens 98 v. H., bezogen auf das
Gewicht des platinhaltigen Teiles des Gegen¬
standes .**)

Klasse 54 : Platin in Legiernnaen *) uwb Platin plattiert
mit anderen Metallen , vor-  und f e r t i g a e -
arbeitet in Form von beweglichen und orts¬
festen Blechen , Drähten , Röhren , Tiegeln,
Schalen , Kesseln , Folien , Laboratoriums - und
Fabrikationsgeräten mit einem Rr in ge halt an
Platin von mindestens 5 v . H., bezogen auf
das Gewicht des platinhaltigen Teiles des
Gegenstandes .**)

Klasse 55 : Platin in Erzen , Güldisch , Abfällen , Krätzen
und Rückständen , mit einem Rein geh alt an
Platin von mindestens 1 v. T . des Gesamt¬
gewichts.

Klasse 56 : Platin in Salzen und Lösungen , insbesondere
Platinchlorid und Platindoppelsalze.

*) Unter legiertem Platin wird ein Material verstanden,
bei welchem Platin mit mehr als 2 v. H. anderer Stoffe ver¬
schmolzen ist Und bei welchem der Platingehalt dem Gewichte
nach mindesteirs 5 v. H. beträgt.

**) Gegenstände der Klassen 53 und 54, welche Teile eines
anderen , in diesen Klassen nicht ausgeführten vor- oder fertig-
gcarbciteten beweglichen Gegenstandes bilden und nachweis¬
lich zur Herstellung des letzteren benutzt zu werden pflegen , leie
Teile von Glühlampen , Röntgenröhren , Thermoelementen u.
dgl., werden von dieser Bekanntmachung nicht betroffen , so¬
fern der Platingehalt des zusammengesetzten Gegenstandes be¬
zogen auf dessen Gesamtgewicht weniger als 10 v. H. be¬
trägt.

8 3.
Bor» ver Brkarmlmachung betroffene Personen usw.

Bon der Bekanntmachung werden betroffen alle natür¬
lichen und juristischen Personen , die Mengen der im 8 2
l ezeichneten Klassen im Besitz haben , oder die solche Mengen
unter Zollverschluß halten . Für die Durchführung der An-
nrdinungen dieser Bekanntmachung verantwortlich ist der
Besitzer.

Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde Zweig¬
stellen vorhanden (Zweigfabriken , Filialen , Zweigbureaus
und dergl .), so ist die Hauptstelle zur Durchführung der
Anordnungen dieser Bekanntmachung auch für diese Zweig¬
stellen verpflichtet . Die außerhalb des genannten Bezirks
(m welchem sich die Hauptstelle befindet ) ansässigen Zweig¬
stellen werden einzeln betroffen.

8 4.
Beschlagnahme.

Die Von dieser Bekanntmachuna betroffenen Stofs ? und
Gegenstände sind beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr betroffenen
Stoffen und Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäst-
liche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäst-
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
Die Benutzung der Stoffe und Gegenstände in eigenem Be-
triehe bleibt gestattet , sofern die Stoffe und Gegenstände
im Gebrauch keiner sichtbaren Abnutzung unterliegen.

8 5.
Ausnahmen von ver Beschlagnahme.

Trotz der Beschlagnahme bleiben für oie im § 2 auf-
gesührten Stoffe und Gegenstände zulässig:

<r) die BernrUeitiing auf mertjcmlfcfjem unb thermischein
Wege *) irrt eigenen Betriebe , vorausgesettz , daß eine
ähnliche oder gleiche Verarbeitung solcher Stoffe und
Gegenstände vor dem 1. April 1916 in diesem Betriebe
gewerbsmäßig ausgeführt wurde . Der Vertrieb der sö¬

ge fertigten Stoffe und Gegenstände ist gestattet , sofern
sic nicht unter Klasse 51 bis 58 fallen;

b) die Verwendung für medizinische Zwecke; dies gilt nicht
für z a h l ä r z t l i che Zwecke;

c) die Besitz- oder Eigentumsübertragung an die Metall-
Mobilmachungsstelle der Kriegs -Rohstosf -Abteilung des
Königlich Preußischen Krieasmimsteriums , Berlin S .-
W . 48, Wilhelmstraße 20, an die Kriegsmetall Aktien¬
gesellschaft , Berlin W . 9, Potsdamer Straße 10/11,
und an Beauftragte , die einen von der Kriegsmetall
A . G . ausgestellten zeitlich begrenzten Erlaubnisschein
für Ankauf von Platin vorlegen . Zn diesem Schein sind
Ankaufspreise vorgeschrieben;

d) anderweitige Verfügungen , Ivenn sie auf Antrag durch
besondere schriftliche Genehmigung  von
der Kriegs -Rohstosf -Abteilung des Königlich - Preußi¬
schen Kriegsmlnisteriums gestattet worden sind.

*) Somit ist jede andere Verarbeitung , in ^ esondere die
Ueberführung der beschlagnahmten Stoffe und Gegenstände in
Platinsalze , verboten.

8 6.
Meldepflicht und Lagerbuchführung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Stoffe
und Gegenstände sind gemäß 8 8 zu melden und in ein
Lagerbuch einzutragen . Aus dem Lagerbuch muß jede Aende-
ruitg der Vorratsmenge und ihre Verwendung ersichtlich
fein.

8 ?.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Ausgenommen von der Meldepflicht sind Bestände der
im ß 2 ausgeführten Klassen , sofern der Platingehalt der
Summe der Bestände sämtlicher Klassen die Menge von
10 g  nicht überschreitet.

§ 8.
Melvcbestimrnuugen.

a) Für die Meldepflicht ist der am 1. September 1916
(Meldetag ), mittags 12 Uhr , bestehende tatsächliche Zustand
maßgebend.

Für diejenigen Stoffe und Gegenstände , welche zu dieser
Zeit sich unterwegs befinden , tritt die Meldepflicht erst
mit dem Empfang oder der Einlagerung in Kraft.

Für die im 8 7 bezeichneten Ausnahmen beginnt die
Meldepflicht mit dem Tage , an welchem die Mindestmenge
von 10 g  überschritten wird . Meldepflichtige Bestände , die
sich nachträglich unter die Mindestmenge des 8 7 vermin¬
dern , bleiben weiterhin meldepflichtig.

b) Außer den Angaben über Vorratsmengen ist anzu¬
geben, wem die fremden Vorräte gehören , welche sich im
Besitz des Auskunstspflichtigen befinden.

c) Die Abeldung hat unter Benutzung des amtlichen
Meldescheines (Nr . Bst . 815 b für Platin ) zu erfolgen , für
den Vordrucke in der Kricgs -Rohstoff -Abteilung , Sektion
Bst, I , Berlin S .-W. 48, Verlängerte Hedemannstr . 10, zv
haben sind . Die Bestände sind nach den vorgedruckten
Klassen getrennt , anzugeben . In denjenigen Fällen , in
welchen genaue Werte nicht ermittelt werden können (z. B
der Reingehalt bei Erzen ), sind Schätzungswerte einzutragen.

Dem Meldepflichtigen wird anheimgestellt , gleichzeitig
mit der Meldung auf besonderem Bogen ein Angebot znnr
Verkauf eines Teils seiner Bestände oder der gesamten Be¬
stände einzureichen . Diese Angebote werden an die Kriegs¬
metall Aktiengesellschaft weitergegeven , die in erster Linie
als Käufer für das Kriegsministerium in Frage kommt



Weitere SHUtteVtunsen . Vi®etö >'roe'lÄ-)eT Net tocnĉ 'olc Met \
dünn  nicht enthalten . \

Die Aieldescyeine sind an die Metaii -MobiimachnntzS-
stelle der Kriegs-Rohstoff-Abteiiung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Wilhelmstraße
20, Fernsprecher : Lützvw 9426, vorschriftsmäßig ausgefüllt
und ordnungsmäßig frankiert bis zum 15. September 1916
einzureichen.

Die Bestände sind in gleicher Weise fortlaufend alle
2 Monate aufzugeben unter Einhaltung der Einreichungs¬
frist bis zum 15. des betreffenden Monats.

§ 9.
Anfragen

Alle Anfragen , die die vorliegende Bekanntmachung
betreffen, sind zu richten an die Metall -Mobilmachungsstelle
der Krieigs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Wilhelmstraße 20.

V>. Yocx t5cw wcvcl;. T 7» Q'Sx'vtVifcfe, r . ..
ta ^ cneu AuSpWytuwe t̂Vmmun ^cw ^uM>VDex̂cmt>c\ \ .
Bet UorsäMchen Jtttvtvech-tttdrunyen Nr . V und

2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist aus
ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt
werden.

In den Fällen der Nc. 1 u. 2 kann neben der Strafe unge¬
ordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntzumachenist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer¬
den.

81.
Bo « der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Frankfurt (Main ), den 1. September 1916.
Stell». Generalkomm- ado XVIII. A. K.

Koblenz, den 1. September 1916.
Kommandantur der Festung Cobleuz-Ehrenbreitstei«.
Ia 1 13031.

Kriegsministerium.

Bekanntmachung
(Nr. V. I. 1886/6. 16. K. R. 21.),

betreffend Höchstpreise jlit Naturrohr(Glanzrohr)
und Weiden.

Bom 1. September 1916.

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 24. Juni 1851 — in Bayern auf Grund des bayerischen
Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November 1912,
in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
31. Juli 1914sowie  aus Grund des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339)
in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 516), der Bekanntmachungen über die Aenderung^dieses
Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25),
Vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) und bom
23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) wird nachstehende
Bekanntmachung mit dem Bemerken zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht, daß Zuwiderhandlungen , sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, gemäß
den in der Anmerkung ) zum Abdruck gebrachten Bestim¬
mungen bestraft werden . Auch kann die Schließung des
Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltnng un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) angeordnet werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf¬

fordert, durch den die Höchstpreise überschritten werden,
oder sich zu einem solchen Verttage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (8 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist. bei¬
seiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt:

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreis- fest¬
gesetzt sind, dem zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
licht;

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
Nätnrrohr (Glanzrohr , Stuhlrohr , Korbrotzr, Malakka¬

rohr , Peddigrohr , Flechtrohr , Rohrschienen, Rohrbast , Rostr¬
absall (Bruchpeddig, Peddigenden), Weiden.

8 2. !
Höchstpreise«

Der Preis der von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände darf die folgenden Sätze nicht übersteigen:

für je 50 Kg. :
1. Nattirrohr (Glanzrohr , Stuhlrohr , Korbrohr , Malakka¬

rohr ) hart und tveich
a ) bis 16 mm  Durchirr . 175,00 Mark,
h) über 10 mm  Durchm . 125,00 Mark,

2. Peddig (mit und ohne Glanzstellen)
a) unter 3 mm  Durchm . 250,00 Mark,
b)  3 mm  bis 10 mm  Durchm . 200,00 Mark,
c) über 10 mm  Durchm . 150,00 Mark,

3. Peddig naturhcll (gebleicht)
a) unter 3 mm  Durchm 275,00 Mark,
b) 3 mm  bis 10 mm  Durchm . 220,00 Mark,

4. Flechtrohr bis 2 nun  stark 400,00 Mark,
5. Rohrschienen (Korbschienen) 2 mm  und darüber stark

260,00 Mark,
6. Rohrbast 40,00 Mark,
7. Rohrabfall (Bruchpeddig, Peddigenden) 20,00 Mark , -
8. Grüne Weiden nngeschält

a ) feucht 4,00 Mark,
b) trocken 6,00 Mark,

9. Weiden geschält 3 bis 12 mm  Durchm.
a) bis 1,0 m Länge 33,00 Mark,
b) über 1,0 bis 1.3 m Länge 30,00 Mark,
c) über 1,3 bis 1,6 m Länge 27,00 Mark,
d) über 1,6 bis 2,0 m Länge 25,00 Mark,
e) über 2,0 rn  Länge 22,00 Mark.

§ 3.
Zahlungsbedingungen

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung bis
zur nächsten Bahnstation oder sonstigen Abnahmestelle des
Empfängers innerhalb des Deutschen Reiches, sowie die
Kosten der Verpackung ein und g°lten für Barzahlung . Wird
der Preis gestündet, so dürfen 2 v. H. Jahreszinsen über
Reichsbankdiskont hinzugeschlagcn werden.

8 4.
Znrückhalten von Vorräten

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu ge-
wärtigen.

8 5.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an die
Kriegs-Rohstoff-Abtcilung , Sektion V. I. des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Verl . Hede-



S 6.
SuttafUteten.

Diese Stefanntmacfymg tvitt mit  ihrer Verkündung in
Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1.  September 1916.
Stellv. Generalkommando XVlil. A. K.

Coblenz, den 1. September 1916.
Kommavdantnr der Festung Coblenz-Ehreubreitstrin.
Ia 1 13235.

Bett. Brrmstcüung von Futter für Zuchtsauen.
Wir machen wiederholt auf die Möglichkeit des Bezuges

ton Futter für Zuchtsauen (Nachmehl, Kleie, Mastfutter , Torsch-
mchl und Strohkraftfutter , gemischt)  aufmerksam . Die ge¬
nannten Futterarten werden der Lanowirtschafts -Kamm >>r durch
das Kgl. Preußische Landesamt für Futtermittel einzeln  °
geliefert und erst in den Lagerhäusern des Bezirks von zu¬
verlässigen Personen gemischt. Tie Lieferungen sind im
Gange.

Für jede trächtige oder säugende Sau können je 1' /2
Zentner Schweinezuchtfntter abgegeben werden . Diese Men¬
gen werden zum Vorzugspreise von 26,25 M ., das sind für
den Zentner 17,50  M . ab Lagerhaus Flörsheim , ge¬
liefert . Die Züchter haben nur auf dem Bürgermeisteramt
anzngeben ,wieviel säugende Sauen sie besitzen, bezw. wiwiel
von ihren Tieren in den Monaten September und Oktober
Wersen und gleichzeitig die entsprechenden Futtermcngen zu
bestellen.

Für Zuchteber  kann das Futter zum gleichen Preise
grlikfert werden.

Wir können -den Bezug dieses wertvollen Futters unseren
Schweinezüchtern nicht dringend genug empfehlen.

Die Landwirtschaftskammer
für den Reg-Bez . Wiesbaden.

1’ «Id
J .-Nr . 8778 II. Diez,  den 30. Augur 1916.

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, die vorstehende
Bekanntmachung sogleich in ihren Gemeinden bekannt zu geben
und mir die eingegangenen Bestellungen bis spätestens
zum 8. September  d . Js . einzureichen.

Bei der demnächstigen Ausgabe des Futters sind di ' bekann¬
ten Listen a ufzustellen und mir monatlich vorznlegeu.

Ter Vorsitzende de» KreisansschusseS.
.̂-Nr . II. 8865. Diez,  den 29. August I9l6.

An die Herren Bürgermeister
Betrifft : Einbringung der Ernte.

Tie ungünstige Witterung hat auf das Einbringen der
Ernte hemmend gewirkt. Wenn erforderlich , sind Vorkehrungen
zu treffen , daß trotz des andauernden unbeständigen Wetters
die Ernte mit tunlichster Beschleunigung eingebracht wird.
Ans den Gemeinden ,wo trotz Anspannung aller Kräfte und
gegenseitige Aushülfe die Einbringung der Ernte nicht möglich
sein sollte , erwarte ich Drahtnachricht , damit militärische Hilfe
nachgesucht werden kann.

Ter Vorsitzende des KreiSausfchusie».
' ' ' I . V.

Schön , Kreisdeputierter.

Zweigverein vom Roten Kreuz für Diez
und Umgegend.

12. Gabenverzeichnis.
Brunneninspektion Fachingcn 1,25 M ., Sammlung Schule

Biebrich 14 M ., Schiedsgericht Klingelbach 1,50 M ., W. W. :

COcrneifen 00  SV ., Georg KörrtgSverger - Mez 20  3 01., SRnffaiter
Sfttgcigec ciitgcgangene  Beiträge 21  M ., durch, Pstrrrer Neri-
Rettert Zinsen Getreidekteferungund von Ungenannt 50  M .,
Dt ft- unb  Gartenbauveretn Diez 180  M ., Frau Direktor Tr.
Licsau-Diez 60 M ., aus den Sammelbüchsen des Vereins
zur Rettung Schiffbrüchiger 57,44 M ., Magistrat Diez tür
Kaiserkarten 5 M ., Frau H. durch das Kreisblatt Günther
1.50 M ., Frau Joh . Jost Vöbel Bonbaden durch Vorschuß-
Verein 2 M ., Kirchengemeinde Flacht Sammlung Erntedank¬
fest 215,20 M ., Gemeinde Holzheim 350 M ., Gemeinde Nieder¬
neisen Erntedankfest 211,54 M ., Geh. Samtätsrat Dr . Otto
Vogler -Bad Ems 1000 M ., Geschäftsstelle der Emser Zeitung
100.50 M ., Kvdettcnhaus Orauienstein für Rotwein 70 M .,
Frau W. Bodenheimer -Berghausen 5 M ., Vorschußperein Diez
für Weihnachten 50 Mark ., Frauenhilfe Katzenelnbogen für
erblindete Krieger 10 M ., Kirchengemeinde Flacht für Wcih-
r,achtsgaben 18. Armeekorps 150 M ., desgl . Zivilgemeinde
Holzheim 25 M ., desgl . Zivilgemeinde Flacht 25 M ., desgl-
Zivilgemeinde Niederneisen 25 M ., von Ungenannt in Nieder¬
neisen 10 M ., Gewerkschaft Mirke -Zollhaus 10 M ., von Julius
Schröder -Zollhaus 5 M ., PH. Biebricher -Hahnstätten 5 M .,
W. Möller -Hähnstätten 4 M ., Sammlung der Schach- und
Skatspieler im Gasthof Minor -Singhvfen 11,10 M ., Pfarrer
Hähn -Hahnstätten , für Andere 9 M ., Hauptmann Klumpp-
Oranienstein 200 M ., Landratsamt Diez Erlös verkaufter
Säcke 80 M ., und Erlös alter Flaschen 2,85 M ., Brunnm-
Verwaltung Fachingen 8,50 M ., Pfarrer Clas -Burgschwalback
6.50 M ., Kriegspfennige 4. Rate gesammelt von den Schul-
lindern in Biebrich 16,50 M ., Frau Borawska -Rhbnlk , Ober¬
schlesien 10 M ., durch Pfarrer Hahn -Hahnstätten Frau W.
1 M ., Ph . R . 5 M ., Fr . R . 2. M . PH. B 3 M .,' Pfarrer
Z'iemendorff -Holzappel Erlös aus Postkarten 12 M ., Schul¬
kinder in Niederneisen Erlös aus Aehrenlesen 12,37 M ., vom
Landratsamt Diez für Tellererlös 6 M ., Geh. SanitätSrat
Tr . Bvgler -Bad Ems 1500 M ., Ungenannt 1 M ., aus den
Sammelbüchsen des Vereins zur Rettung Schisftrüchiger
33,64 M ., Rentner W. Wagner -Oberneisen a) iür las Rote
Kreuz 30 M ., b) für die Ostpreußenhilfe 20 M ., Schäser ' sche
Krankenkasse (.Honorar -Uebenveisung eines Tiezer Arztes)
35 M ., Schule Biebrich ans Granaten -Nagelnng 50 M ., Kir¬
chenkasse Hahnstätten für die Reichsbuckswoche 10 M ., aus
Sannnlung in Wasenbach 20 M ., Pfarrer Ilgen -Dörnberg
13,37 M ., Frau Emilie Reichel- Lohrheim 5 M ., von Schule
Cramberg aus Granaten -Nagcl .mg 18 M ., Lehrer W. Lorenz-
Mederneifen (Sammlung für die Reicksbuckwoche) 24,85 M .,
W. Fuchs -Diez für Mineralwnssersammlnng 20 M . Ans den
Sammelschiffchen des Vereins zur Rettung Schiffbrüchiger
23,39 M ., durch vie Geschäftsstelle der Emser Zeitung von
Herrn Geh . Sanitättzrat Tw. Vogler-Bad Ems , 1001,40 M.
Durch Frau Pfarrer Neu-Rettert Sammlung in der Kirchenge¬
meinde Rettert 70 M ., durch Lehrer W. Schwarz , Holzapveler--
hütte : Erlös , für Sammlung vtzn Tec-Eisahkräntkrn der Kin¬
der von Holzavpclerhütte und Horhau 'en 10 M ., von der
Schule in Flacht aas Granatennagelung 21,93 Mark , durch
Bürgermeister Winter in Singhofen : Sammlung der Skat¬
spieler in der Gastwirtschaft Herm. Minor 12,61 M, , sowie
Geschenk Hermann Lanibrich aus Etoer êld 6 M . Pfarrer
Clas -Burgschwalbach aus einer Tranerfcier für einen gefal¬
lenen Krieger 6,50 M.

Herzlichen Dank allen Gebern . Weitere Gaben , deren wir
nötig bedürfen , bitten wir an unsren Schatzmeister gelangen
zu lassen.

Diez,  den 1. September 1916.
Ter Vorsitzende

I . B.
Zimmermann.

Spart Brotmarken!
Verantwortlich f. d. Schristleitung : H. Sommer , Bad Ems.
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